
ANNEX II 
 
ZWEITES PROTOKOLL ZU DEM AM 21. SEPTEMBER 2006 IN WIEN 
UNTERZEICHNETEN ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND 
NEUSEELAND AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM 
VERMÖGEN 
 
 
 
Die Republik Österreich und Neuseeland, 
 
Von dem Wunsche geleitet, das am 21. September 2006 in Wien unterzeichnete Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und Neuseeland auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen (im Folgenden als „das Abkommen“ bezeichnet) und sein erstes Protokoll abzuändern, 
 
Haben Folgendes vereinbart: 
 
 

Artikel I 
 
Der Titel des Abkommens wird wie folgt ersetzt: 
 
“ABKOMMEN ZWISCHEN DER REGIERUNG DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 
REGIERUNG VON NEUSEELAND ZUR BESEITIGUNG DER DOPPELBESTEUERUNG AUF 
DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM VERMÖGEN UND ZUR 
VERHINDERUNG DER STEUERVERKÜRZUNG UND –UMGEHUNG” 
 
 

Artikel II 
 
Die Präambel des Abkommens wird aufgehoben und wie folgt ersetzt: 
 
„Die Republik Österreich und Neuseeland, 
 
in der Absicht, ein Abkommen zur Beseitigung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und vom Vermögen abzuschließen, ohne Möglichkeiten zur Nicht- oder 
Niedrigbesteuerung durch Steuerverkürzung oder -umgehung (unter anderem durch missbräuchliche 
Gestaltungen mit dem Ziel des Erhalts von in diesem Abkommen vorgesehenen Erleichterungen zum 
mittelbaren Nutzen von in Drittstaaten ansässigen Personen) zu schaffen, 
 
Haben Folgendes vereinbart:” 
 
 

Artikel III 
 
1. Der bestehende Absatz des Artikels 1 (Unter das Abkommen fallende Personen) des Abkommens 
wird als Absatz 1 nummeriert. 
 



2. Der folgende neue Absatz 2 wird dem Artikel 1 (Unter das Abkommen fallende Personen) des 
Abkommens hinzugefügt: 
 
„(2) Dieses Abkommen berührt nicht die Besteuerung der in einem Vertragsstaat ansässigen Personen 
durch diesen Vertragsstaat, außer in Bezug auf die Vergünstigungen, die nach Artikel 9 Absatz 2 und 
den Artikeln 18, 19, 22, 23, 24 und 26 gewährt werden.” 
 
 

Artikel IV 
 
1. Die folgende neue lit. k) wird dem Absatz 1 des Artikels 3 (Allgemeine Begriffsbestimmungen) 
des Abkommens hinzugefügt: 
 
„k)  bedeutet der Ausdruck “anerkannte Börse”: 
 

i) die Wiener Börse AG sowie jede andere österreichische Börse, die nach 
österreichischem Recht anerkannt wird; 

 
ii)  die von der New Zealand Exchange Limited betriebenen Wertpapiermärkte 

(ausgenommen der New Zealand Debt Market) sowie jede andere neuseeländische 
Wertpapierbörse, die nach neuseeländischem Recht anerkannt wird; und 

 
iii)  jede andere von den zuständigen Behörden vereinbarte Börse.” 

 

2. Die bestehenden Absätze 2 und 3 des Artikels 3 (Allgemeine Begriffsbestimmungen) des Abkommens 
werden aufgehoben und der folgende neue Absatz 2 wird dem Artikel 3 (Allgemeine Begriffsbestimmungen) 
des Abkommens hinzugefügt: 
 
„(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang nichts 
anderes erfordert oder sich die zuständigen Behörden nach Artikel 24 nicht auf eine andere Bedeutung einigen, 
jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem 
Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem 
in diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck nach 
anderem Recht dieses Staates hat.” 

 
 

Artikel V 
 
Der bestehende Absatz 3 des Artikels 4 (Ansässige Person) des Abkommens wird aufgehoben und wie 
folgt ersetzt: 
 
„(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 
Bestehen Zweifel, so werden sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, in 
gegenseitigem Einvernehmen in Übereinstimmung mit Artikel 24 den Staat zu bestimmen, in dem die 
tatsächliche Geschäftsleitung der Person ausgeübt wird, und dabei alle maßgeblichen Faktoren, 



einschließlich ihres Gründungsorts, berücksichtigen. Ohne ein solches Einvernehmen hat diese Person 
nur in dem Umfang und der Weise, die von den zuständigen Behörden der Vertragsstaaten vereinbart 
werden, Anspruch auf die in diesem Abkommen vorgesehenen Steuerentlastungen oder -befreiungen.” 
 
 

Artikel VI 
 
1. Die bestehenden lit. e) und f) des Artikels 5 (Betriebstätte) Absatz 5 des Abkommens werden 
aufgehoben und wie folgt ersetzt: 
 
„e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 

Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben; 
 
f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere der 

unter lit. a bis e genannten Tätigkeiten auszuüben, 
 
vorausgesetzt, dass diese Tätigkeit oder, im Fall der lit. f, die Gesamttätigkeit der festen 
Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt.” 
 
2. Der bestehende Absatz 6 des Artikels 5 (Betriebstätte) des Abkommens wird aufgehoben und wie 
folgt ersetzt: 
 
„(6) Ist eine Person in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen tätig und schließt sie dabei 
gewöhnlich Verträge ab oder nimmt sie gewöhnlich die führende Rolle beim Abschluss von Verträgen 
ein, die regelmäßig ohne wesentliche Änderung durch das Unternehmen abgeschlossen werden, und 
handelt es sich dabei um Verträge 
 
a) im Namen des Unternehmens oder 
b) zur Übertragung des Eigentums an oder zur Gewährung des Nutzungsrechts für Vermögen, das 

diesem Unternehmen gehört oder für das es das Nutzungsrecht besitzt, oder 
c) zur Erbringung von Dienstleistungen durch dieses Unternehmen, 
 
so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2, jedoch vorbehaltlich des Absatzes 7, so 
behandelt, als habe es in Bezug auf alle von dieser Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten 
eine Betriebsstätte in diesem Staat, es sei denn, die Tätigkeiten dieser Person beschränken sich auf die 
in Absatz 5 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, 
diese feste Geschäftseinrichtung nach Absatz 5 nicht zu einer Betriebsstätte machten.” 
 
3. Der bestehende Absatz 7 des Artikels 5 (Betriebstätte) des Abkommens wird aufgehoben und wie 
folgt ersetzt: 
 
„(7) Absatz 6 gilt nicht, wenn die in einem Vertragsstaat für ein Unternehmen des anderen 
Vertragsstaats tätige Person im erstgenannten Staat eine Geschäftstätigkeit als unabhängiger Vertreter 
ausübt und im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit für das Unternehmen tätig ist. Ist eine 
Person jedoch ausschließlich oder nahezu ausschließlich für ein oder mehrere Unternehmen tätig, mit 
dem oder denen sie eng verbunden ist, so gilt diese Person in Bezug auf dieses oder diese Unternehmen 
nicht als unabhängiger Vertreter im Sinne dieses Absatzes.” 
 



4. Der folgende neue Absatz 9 wird dem Artikel 5 (Betriebstätte) des Abkommens hinzugefügt: 
 
„(9) Im Sinne dieses Artikels ist eine Person oder ein Unternehmen mit einem Unternehmen eng 
verbunden, wenn allen maßgeblichen Tatsachen und Umständen zufolge die Person oder das 
Unternehmen das Unternehmen beherrscht oder das Unternehmen die Person oder das Unternehmen 
beherrscht oder beide von denselben Personen oder Unternehmen beherrscht werden. In jedem Fall gilt 
eine Person oder ein Unternehmen als mit einem Unternehmen eng verbunden, wenn einer der beiden 
mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte am anderen (oder bei einer 
Gesellschaft mehr als 50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile der 
Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt oder wenn eine andere Person oder 
ein anderes Unternehmen mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 vom Hundert der Eigentumsrechte an 
der Person und dem Unternehmen oder an den beiden Unternehmen (oder bei einer Gesellschaft mehr 
als 50 vom Hundert der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der Anteile der Gesellschaft oder der 
Eigentumsrechte an der Gesellschaft) besitzt.” 
 
 

Artikel VII 
 
Der folgende neue Absatz 3 wird dem Artikel 9 (Verbundene Unternehmen) des Abkommens 
hinzugefügt: 
 
„(3) Ein Vertragsstaat darf den Gewinnen eines Unternehmens nicht die Gewinne zurechnen und 
entsprechend besteuern, die das Unternehmen erzielt hätte, aufgrund der in Absatz 1 genannten 
Bedingungen jedoch nicht erzielt hat, wenn das Ende des Steuerjahrs, in dem das Unternehmen die 
Gewinne erzielt hätte, über 10 Jahre zurückliegt. Diese Bestimmung ist nicht anzuwenden im Fall von 
Betrug, grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Unterlassung.” 
 
 

Artikel VIII 
 
1. Der bestehende Absatz 2 des Artikels 10 (Dividenden) des Abkommens wird aufgehoben und wie 
folgt ersetzt: 
 
„(2) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft zahlt, dürfen jedoch auch 
nach dem Recht dieses Staates in diesem Staat besteuert werden; die Steuer darf aber, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine in dem anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, nicht 
übersteigen: 

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden, wenn der Nutzungsberechtigte der 
Dividenden eine Gesellschaft ist, die während eines Zeitraums von 365 Tagen einschließlich 
des Tages der Dividendenzahlung unmittelbar 
 
(i) im Fall von Österreich mindestens 10 vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft hält, und 
(ii) im Fall von Neuseeland mindestens 10 vom Hundert der Stimmrechte der Gesellschaft 

hält, 
 
die die Dividenden zahlt. 
 

b) 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividenden in allen anderen Fällen. 



 
Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in Bezug auf die Gewinne, aus denen die 
Dividenden gezahlt werden.” 
 
2. Der bestehende Absatz 3 des Artikels 10 (Dividenden) des Abkommens wird in Absatz 4 
umnummeriert und der folgende neue Absatz 3 wird hinzugefügt: 
 
„(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dieses Artikels dürfen Dividenden nicht in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, wenn der 
Nutzungsberechtigte der Dividenden eine im anderen Vertragsstaat ansässige Gesellschaft ist, die für 
einen Zeitraum von 12 Monaten, der am Tag des Dividendenbeschlusses endet, über eine oder mehrere 
in einem der beiden Vertragsstaaten ansässige Personen unmittelbar oder mittelbar Anteile in Höhe von 
mindestens 80 vom Hundert der Stimmrechte der die Dividenden zahlenden Gesellschaft hält, und die 
Gesellschaft, die Nutzungsberechtigter der Dividenden ist, 
 
a)  mit ihrer Hauptaktiengattung an einer anerkannten Börse nach Artikel 3 Absatz 1 lit. k Ziffer i 

oder ii notiert ist und diese regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten Börsen gehandelt 
wird, 

 
b)  unmittelbar oder mittelbar einer oder mehreren Gesellschaften gehört, 
 
i)  deren Hauptaktiengattung an einer anerkannten Börse nach Artikel 3 Absatz 1 lit. k 

Ziffer i oder ii notiert ist und regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten Börsen 
gehandelt wird, oder 

 
ii)  die – würden sie die Anteile, für die die Dividenden gezahlt werden, unmittelbar halten 

– nach einem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Staat, in dem die 
Gesellschaft ansässig ist, und dem Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, jeweils Anspruch auf gleichwertige Vergünstigungen für 
diese Dividenden hätten, oder 

 
c)  die unter lit. a oder b dieses Absatzes genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, die zuständige 

Behörde des erstgenannten Vertragsstaats jedoch feststellt, dass Artikel 26A Absatz 2 nicht 
anwendbar ist. Die zuständige Behörde des erstgenannten Vertragsstaats konsultiert die 
zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats, bevor sie die Gewährung von Vergünstigungen 
dieses Abkommens nach dieser lit. verweigert.” 
 

3. Der bestehende Absatz 4 des Artikels 10 (Dividenden) des Abkommens wird in Absatz 5 
umnummeriert und der erste Satz des Absatzes wird aufgehoben und wie folgt ersetzt: 
 
„Die Absätze 1, 2 und 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft 
ansässig ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Beteiligung, 
für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört.” 
 
4. Der bestehende Absatz 5 des Artikels 10 (Dividenden) des Abkommens wird in Absatz 6 
umnummeriert. 
 



 
Artikel IX 

 
Der bestehende Absatz 3 des Artikels 11 (Zinsen) des Abkommens wird aufgehoben und wie folgt 
ersetzt: 
 
„(3) Ungeachtet des Absatzes 2 dürfen Zinsen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der 
Empfänger ansässig ist, wenn der Empfänger der Nutzungsberechtigte der Zinsen ist und die Zahlung 
der Zinsen 
 

a) an die Regierung der Republik Österreich oder an die Regierung Neuseelands geleistet wird; 
 
b) an die Oesterreichische Nationalbank oder die Reserve Bank of New Zealand geleistet wird; 
 
c) für Darlehen geleistet wird, die gewährt, garantiert oder versichert werden, oder für sonstige 

Forderungen oder Kredite geleistet wird, die garantiert oder versichert werden 
 

i) in Österreich: von der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft oder der 
Oesterreichischen Entwicklungsbank Aktiengesellschaft; 

 
ii) in Neuseeland: vom New Zealand Export Credit Office.” 

 
 

Artikel X 
 
Die lit. b) des Artikels 12 (Lizenzgebühren) Absatz 3 des Abkommens wird aufgehoben. Die lit. c) des 
Artikels 12 (Lizenzgebühren) Absatz 3 des Abkommens wird in lit. b) umnummeriert. 
 
 

Artikel XI 
 
Der bestehende Absatz 4 des Artikels 13 (Veräußerung von Vermögen) des Abkommens wird 
aufgehoben und wie folgt ersetzt: 
 
„(4) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Anteilen 
oder vergleichbaren Rechten, wie Rechten an einer Personengesellschaft oder einem Trust, bezieht, 
dürfen im anderen Vertragsstaat besteuert werden, sofern der Wert dieser Anteile oder vergleichbaren 
Rechte zu irgendeinem Zeitpunkt während der 365 Tage vor der Veräußerung zu mehr als 50 vom 
Hundert unmittelbar oder mittelbar auf unbeweglichem Vermögen im Sinne des Artikels 6 beruhte, das 
im anderen Staat liegt.” 
 
 

Artikel XII 
 
Der folgende neue Absatz 5 wird dem Artikel 24 (Verständigungsverfahren) des Abkommens 
hinzugefügt: 
 
„(5) Wenn  



a) eine Person der zuständigen Behörde eines Vertragsstaats gemäß Absatz 1 einen Fall 
vorgelegt hat, weil die Maßnahmen eines oder beider Vertragsstaaten für sie zu einer 
Besteuerung geführt haben, die diesem Abkommen nicht entspricht, und 

 
b) die zuständigen Behörden nicht innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt, zu dem alle 

von den zuständigen Behörden zur Bearbeitung des Falles angeforderten Informationen 
beiden zuständigen Behörden übermittelt worden sind, eine Verständigungsregelung zur 
Regelung des Falles nach Absatz 2 erzielen können,  

 

werden auf schriftlichen Antrag der Person noch offene Fragen des Falles einem Schiedsverfahren 
unterworfen. Diese noch offenen Fragen dürfen jedoch dann nicht einem Schiedsverfahren unterworfen 
werden, wenn zu diesen Fragen in einem der Staaten bereits eine Gerichtsentscheidung ergangen ist. 
Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach Stellung eines Schiedsantrags und vor Übermittlung des 
Schiedsspruchs an die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten durch die Schiedsstelle in einem der 
Vertragsstaaten eine Gerichtsentscheidung zu der Frage ergeht, endet das Schiedsverfahren. Der 
Schiedsspruch ist für beide Vertragsstaaten verbindlich und ungeachtet der Verjährungsfristen des 
innerstaatlichen Rechts dieser Staaten umzusetzen, es sei denn, eine unmittelbar von dem Fall 
betroffene Person erkennt die den Schiedsspruch umsetzende Verständigungsregelung nicht an. Die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten regeln in gegenseitigem Einvernehmen, wie das Verfahren 
nach diesem Absatz durchzuführen ist.” 
 
 

Artikel XIII 
 
1. Dem Artikel 25 (Informationsaustausch) Absatz 2 des Abkommens wird unmittelbar nach dem 3. 
Satz Folgendes hinzugefügt: 
 
„Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die erhaltenen Informationen für 
andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht beider Staaten für solche 
andere Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde desjenigen Staates, der die 
Informationen erteilt hat, dieser anderen Verwendung zustimmt.” 
 
2. Der folgende neue Absatz 5 wird dem Artikel 25 (Informationsaustausch) des Abkommens 
hinzugefügt: 
 
„(5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen 
Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf 
Eigentumsanteile an einer Person beziehen.” 
 
 

Artikel XIV 
 
Der folgende neue Artikel 25A wird dem Abkommen unmittelbar nach dem bestehenden Artikel 25 
(Informationsaustausch) des Abkommens hinzugefügt: 
 



“Artikel 25A 
Amtshilfe bei der Vollstreckung von Steuern 

 
(1) Die Vertragsstaaten leisten sich gegenseitige Amtshilfe bei der Vollstreckung von 
Abgabenansprüchen. Diese Amtshilfe ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. Die zuständigen 
Behörden der Vertragsstaaten können in gegenseitigem Einvernehmen regeln, wie dieser Artikel 
durchzuführen ist. 
 
(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Abgabenanspruch“ bedeutet einen Betrag, der auf 
Grund von Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder einer ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, geschuldet wird, soweit die Besteuerung diesem Abkommen 
oder anderen völkerrechtlichen Übereinkünften, denen die Vertragsstaaten beigetreten sind, nicht 
widerspricht, sowie mit diesem Betrag zusammenhängende Zinsen, verwaltungsbehördliche 
Geldstrafen und Kosten der Vollstreckung oder Sicherung. 
 
(3) Ist der Abgabenanspruch eines Vertragsstaats nach dem Recht dieses Staates vollstreckbar und 
wird er von einer Person geschuldet, die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die 
Vollstreckung nicht verhindern kann, wird dieser Abgabenanspruch auf Ersuchen der zuständigen 
Behörde dieses Staates für die Zwecke der Vollstreckung von der zuständigen Behörde des anderen 
Vertragsstaates anerkannt. Der Abgabenanspruch wird vom anderen Staat nach dessen 
Rechtsvorschriften über die Einbringung und Vollstreckung seiner eigenen Steuern vollstreckt, als 
handele es sich bei dem Abgabenanspruch um einen Abgabenanspruch des anderen Staates. 
 
(4) Handelt es sich bei dem Abgabenanspruch eines Vertragsstaats um einen Anspruch, bei dem dieser 
Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur Sicherung der Vollstreckung einleiten kann, wird dieser 
Abgabenanspruch auf Ersuchen der zuständigen Behörde dieses Staates zum Zwecke der Einleitung 
von Sicherungsmaßnahmen von der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats anerkannt. Der 
andere Staat leitet nach seinen Rechtsvorschriften Sicherungsmaßnahmen in Bezug auf diesen 
Abgabenanspruch ein, als wäre der Abgabenanspruch ein Abgabenanspruch dieses anderen Staates, 
selbst wenn der Abgabenanspruch im Zeitpunkt der Einleitung dieser Maßnahmen im erstgenannten 
Staat nicht vollstreckbar ist oder von einer Person geschuldet wird, die berechtigt ist, die Vollstreckung 
zu verhindern. 
 
(5) Ungeachtet der Absätze 3 und 4 unterliegt ein von einem Vertragsstaat für Zwecke der Absätze 3 
oder 4 anerkannter Abgabenanspruch als solcher in diesem Staat nicht den Verjährungsfristen oder den 
Vorschriften über die vorrangige Behandlung eines Abgabenanspruchs nach dem Recht dieses Staates. 
Ferner hat ein Abgabenanspruch, der von einem Vertragsstaat für Zwecke der Absätze 3 oder 4 
anerkannt wurde, in diesem Staat nicht den Vorrang, den dieser Abgabenanspruch nach dem Recht des 
anderen Vertragsstaats hat. 
 
(6) Verfahren im Zusammenhang mit dem Bestehen, der Gültigkeit oder der Höhe des 
Abgabenanspruchs eines Vertragsstaats können nicht bei den Gerichten oder Verwaltungsbehörden des 
anderen Vertragsstaats eingeleitet werden. 
 
(7) Verliert der betreffende Abgabenanspruch, nachdem das Ersuchen eines Vertragsstaates nach den 
Absätzen 3 oder 4 gestellt wurde und bevor der andere Vertragsstaat den betreffenden 
Abgabenanspruch vollstreckt und an den erstgenannten Staat ausgezahlt hat, 
 



a) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 3 seine Eigenschaft als Abgabenanspruch des 
erstgenannten Staates, der nach dem Recht dieses Staates vollstreckbar ist und von einer 
Person geschuldet wird, die zu diesem Zeitpunkt nach dem Recht dieses Staates die 
Vollstreckung nicht verhindern kann, oder 

 
b) im Falle eines Ersuchens nach Absatz 4 seine Eigenschaft als Abgabenanspruch des 

erstgenannten Staates, für den dieser Staat nach seinem Recht Maßnahmen zur Sicherung der 
Vollstreckung einleiten kann, 

 
teilt die zuständige Behörde des erstgenannten Staates dies der zuständigen Behörde des anderen Staates 
unverzüglich mit und nach Wahl des anderen Staates setzt der erstgenannte Staat das Ersuchen entweder 
aus oder nimmt es zurück. 
 
(8) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als verpflichte er einen Vertragsstaat 
 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

 
b) Maßnahmen durchzuführen, die dem Ordre public widersprächen; 
 
c) Amtshilfe zu leisten, wenn der andere Vertragsstaat nicht alle angemessenen Maßnahmen zur 

Vollstreckung oder Sicherung, die nach seinen Gesetzen oder seiner Verwaltungspraxis 
möglich sind, ausgeschöpft hat; 

 
d) Amtshilfe in Fällen zu leisten, in denen der Verwaltungsaufwand für diesen Staat in einem 

eindeutigen Missverhältnis zu dem Nutzen steht, den der andere Vertragsstaat dadurch 
erlangt.“ 

 
 

Artikel XV 
 
Der folgende neue Artikel 26A wird dem Abkommen unmittelbar nach dem bestehenden Artikel 26 
(Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen) des Abkommens hinzugefügt: 
 

“Artikel 26A 
ANSPRUCH AUF VERGÜNSTIGUNGEN 

 
(1)  a) Wenn 
 

i) ein Unternehmen eines Vertragsstaats Einkünfte aus dem anderen Vertragsstaat bezieht 
und der erstgenannte Staat diese Einkünfte als Einkünfte betrachtet, die einer in einem 
Drittstaat oder -gebiet gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens zugerechnet werden 
können, und 

 
ii) die Gewinne, die dieser Betriebsstätte zugerechnet werden können, im erstgenannten 

Staat von der Steuer befreit sind, 
 



gelten die Vergünstigungen dieses Abkommens nicht für Einkünfte, die im Drittstaat oder -
gebiet einer Steuer von weniger als 15 vom Hundert des Betrags der Einkünfte unterliegen und 
auf die dort weniger als 60 vom Hundert der Steuer erhoben wird, die im erstgenannten Staat 
von diesen Einkünften erhoben würde, wenn diese Betriebsstätte im erstgenannten Staat 
gelegen wäre. In diesem Fall dürfen Einkünfte, für die dieser Absatz gilt, ungeachtet der 
sonstigen Bestimmungen des Abkommens weiterhin nach dem innerstaatlichen Recht des 
anderen Staats besteuert werden. 

 
b) Die vorstehenden Bestimmungen dieses Absatzes gelten nicht, wenn die Einkünfte aus dem 

anderen Staat im Zusammenhang mit einer durch die Betriebsstätte aktiv ausgeübten 
Geschäftstätigkeit bezogen werden oder mit einer solchen Geschäftstätigkeit verbunden sind 
(mit Ausnahme der Vornahme, der Verwaltung oder des bloßen Besitzes von Kapitalanlagen 
für eigene Rechnung des Unternehmens, es sei denn, es handelt sich dabei um Bank-, 
Versicherungs- oder Wertpapiergeschäfte einer Bank, eines Versicherungsunternehmens 
oder eines zugelassenen Wertpapierhändlers). 

 
c) Werden Vergünstigungen nach diesem Abkommen in Bezug auf bestimmte Einkünfte einer 

in einem Vertragsstaat ansässigen Person aufgrund der vorstehenden Bestimmungen 
versagt, so kann die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaats diese Vergünstigungen 
gleichwohl für diese Einkünfte gewähren, wenn diese zuständige Behörde auf einen Antrag 
dieser ansässigen Person hin feststellt, dass die Gewährung dieser Vergünstigungen 
angesichts der Gründe, aus denen diese ansässige Person die Voraussetzungen dieses 
Absatzes nicht erfüllt hat, gerechtfertigt ist (wie beispielsweise das Bestehen von Verlusten). 
Die zuständige Behörde des Vertragsstaats, bei der eine im anderen Vertragsstaat ansässige 
Person nach dem vorstehenden Satz einen Antrag gestellt hat, konsultiert die zuständige 
Behörde des anderen Vertragsstaats, bevor sie dem Antrag stattgibt oder ihn ablehnt. 

 
(2) Ungeachtet der sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens wird eine Vergünstigung nach dem 
Abkommen nicht für bestimmte Einkünfte oder Vermögenswerte gewährt, wenn unter 
Berücksichtigung aller maßgeblichen Tatsachen und Umstände die Feststellung gerechtfertigt ist, dass 
der Erhalt dieser Vergünstigung einer der Hauptzwecke einer Gestaltung oder Transaktion war, die 
unmittelbar oder mittelbar zu dieser Vergünstigung geführt hat, es sei denn, es wird nachgewiesen, dass 
die Gewährung dieser Vergünstigung unter diesen Umständen mit dem Ziel und Zweck der 
einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang steht.” 
 

Artikel XVI 
 
1. Eine neue Ziffer 2a wird dem Protokoll zum Abkommen unmittelbar nach der bestehenden Ziffer 
2 hinzugefügt: 
 
“2a: Zu Artikel 5 Absatz 6: 
 
Artikel 5 Absatz 6 des Abkommens ist abgeändert worden, um die neue Fassung des Artikels 5 Absatz 
5 des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in 
der Fassung von 2017 aufzunehmen. Es ist immer die Auffassung und Verwaltungspraxis Österreichs 
gewesen, dass in Übereinstimmung mit Ziffer 32.1 des OECD-Kommentars zu Artikel 5 des 
Musterabkommens in der Fassung von 2014 ein abhängiger Vertreter eine Betriebstätte begründen 
kann, wenn eine Person die Vollmacht besitzt, im wirtschaftlichen Sinn Verträge abzuschließen und 



diese Vollmacht im anderen Vertragsstaat ausübt. Eine Änderung des Artikels 5 Absatz 6 des 
Abkommens ist deshalb eine Klarstellung in Bezug auf Österreichs bestehende Auslegung des Artikels 
5 Absatz 6 des Abkommens.” 
 
2. Die bestehende Ziffer 5 des Protokolls zum Abkommen wird aufgehoben und wie folgt ersetzt: 
 
“5.  Zu den Artikeln 10, 11 und 12: 
 
Sollte Neuseeland in einem Doppelbesteuerungsabkommen, das nach Unterzeichnung dieses 
Abkommens zwischen Neuseeland und einem Drittstaat abgeschlossen wird, der Mitglied der 
Europäischen Union ist, vereinbaren, seine Steuer 
 

a) auf Dividenden, die eine für Zwecke der neuseeländischen Steuer in Neuseeland ansässige 
Gesellschaft zahlt und die einer im Drittstaat ansässigen Gesellschaft zustehen, auf einen Satz 
zu begrenzen, der unter dem in Artikel 10 Absatz 2 und Absatz 3 vorgesehenen Satz liegt, 
oder 

b) auf Zinsen, die aus Neuseeland stammen und die einer im Drittstaat ansässigen Person 
zustehen, auf einen Satz zu begrenzen, der unter dem in Artikel 11 Absatz 2 vorgesehenen 
Satz liegt, oder 

c) auf Lizenzgebühren, die aus Neuseeland stammen und die einer im Drittstaat ansässigen 
Person zustehen, auf einen Satz zu begrenzen, der unter dem in Artikel 12 Absatz 2 
vorgesehenen Satz liegt, 

 
wird die Regierung von Neuseeland die österreichische Regierung innerhalb von sechs Monaten nach 
Inkrafttreten des anderen Abkommens auf diplomatischem Wege schriftlich unterrichten und mit der 
österreichischen Regierung Verhandlungen zur Überprüfung der betreffenden Bestimmungen 
aufnehmen, um für Österreich die gleiche Behandlung wie für den Drittstaat vorzusehen.“ 
 
3. Die bestehende Ziffer 11 des Protokolls zum Abkommen wird aufgehoben und wie folgt ersetzt: 
 
“11. Zu Artikel 24: 
 
In Bezug auf Artikel 24 Absatz 1 besteht Einvernehmen, dass die Vertragsstaaten einander die Fälle 
mitteilen, in denen die zuständige Behörde, welcher der Fall gemäß Artikel 24 Absatz 1 vorgelegt 
wurde, die Einwendung des Steuerpflichtigen für unberechtigt hält.“ 
 
4. Die bestehende Ziffer 12 des Protokolls zum Abkommen wird aufgehoben und wie folgt ersetzt: 
 
„12. Zu Artikel 24: 

 
Ungeachtet des Artikels 24 Absatz 5 darf ein Fall keinem Schiedsverfahren unterworfen werden, 

wenn 
 

a) in Bezug auf Neuseeland 
 

i)  der Fall die Anwendung von Neuseelands allgemeiner Missbrauchsregel zur Folge hat, 
welche in Abschnitt BG 1 des Einkommensteuergesetzes von 2007 enthalten ist, 
einschließlich aller nachträglichen Bestimmungen, mit denen diese Missbrauchsregel 



ersetzt, abgeändert oder aktualisiert wird. Neuseeland teilt Österreich auf diplomatischem 
Weg alle derartigen nachträglichen Bestimmungen mit; 
 

ii)  der Fall die Anwendung von Neuseelands Missbrauchsregel für Betriebstätten zur Folge 
hat, welche in Abschnitt GB 54 des Einkommensteuergesetzes von 2007 enthalten ist, 
einschließlich aller nachträglichen Bestimmungen, mit denen diese Missbrauchsregel 
ersetzt, abgeändert oder aktualisiert wird. Neuseeland teilt Österreich auf diplomatischem 
Weg alle derartigen nachträglichen Bestimmungen mit; und 

 
b)  in Bezug auf Österreich der Fall die Anwendung seiner in der Bundesabgabenordnung 

enthaltenen innerstaatlichen allgemeinen Missbrauchsregeln, insbesondere die §§ 21 und 
22, zur Folge hat. Dies gilt auch für alle nachträglichen Bestimmungen, mit denen diese 
Missbrauchsregeln ersetzt, abgeändert oder aktualisiert werden. Österreich teilt 
Neuseeland auf diplomatischem Weg alle derartigen nachträglichen Bestimmungen mit.” 

 
5. Die bestehende Ziffer 13 des Protokolls zum Abkommen wird in Ziffer 14 umnummeriert. Eine 
neue Ziffer 13 wird dem Protokoll wird hinzugefügt: 
 
“13. Zu Artikel 25: 
 
(a) Die zuständige Behörde des ersuchenden Staates stellt der zuständigen Behörde des ersuchten 
Staates zur Darstellung der voraussichtlichen Erheblichkeit der Auskünfte die folgenden Informationen 
zur Verfügung, wenn diese ein Auskunftsersuchen gemäß dem Abkommen stellt: 

 
i) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt; 
ii) eine Stellungnahme betreffend die erbetenen Auskünfte einschließlich der Art und der Form, 

in der der ersuchende Staat die Auskünfte vorzugsweise vom ersuchten Staat erhalten möchte; 
iii) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird; 
iv) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte dem ersuchten Staat vorliegen 

oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich des 
ersuchten Staates befinden; 

v) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen 
Auskünfte vermutlich befinden; 

vi) eine Erklärung, dass der ersuchende Staat alle ihm in seinem eigenen Gebiet zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, 
die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden. 

 
(b) Es besteht Einvernehmen darüber, dass der Maßstab der „voraussichtlichen Erheblichkeit“ für einen 
Informationsaustausch in Steuersachen im weitest möglichen Umfang sorgen soll und gleichzeitig 
klarstellen soll, dass Vertragsstaaten nicht frei sind Maßnahmen, die lediglich der Beweisausforschung 
(„fishing expeditions“) dienen, zu unternehmen oder Auskünfte zu erbitten, die wahrscheinlich für die 
steuerliche Situation eines bestimmten Steuerpflichtigen nicht erheblich sind.” 
 
 

Artikel XVII 
 
1.  Die Vertragsstaaten teilen einander auf diplomatischem Weg mit, dass die gesetzlichen Verfahren 
für das Inkrafttreten dieses Protokolls abgeschlossen sind. 



 
2.  Das Protokoll tritt ab dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die spätere dieser Mitteilungen erfolgt und 
seine Bestimmungen finden Anwendung: 
 
(a) in Neuseeland: 
 

(i)  hinsichtlich der Abzugsteuern auf Einkünfte oder Gewinne, die eine nichtansässige 
Person bezieht, für Beträge, die am oder nach dem ersten Tag des zweiten Monats 
gezahlt oder gutgeschrieben werden, der dem Zeitpunkt unmittelbar folgt, in dem das 
Protokoll in Kraft tritt; 

 
(ii) hinsichtlich der übrigen neuseeländischen Steuern für Einkommensjahre, die am oder 

nach dem 1. April beginnen, der dem Zeitpunkt unmittelbar folgt, in dem das Protokoll 
in Kraft tritt; 

 
(b) in Österreich: 
 

(i) hinsichtlich der Abzugsteuern auf Einkünfte oder Gewinne, die eine nichtansässige 
Person bezieht, für Beträge, die am oder nach dem ersten Tag des zweiten Monats 
gezahlt oder gutgeschrieben werden, der dem Zeitpunkt unmittelbar folgt, in dem das 
Protokoll in Kraft tritt; 

 
(ii) hinsichtlich der übrigen österreichischen Steuern für Veranlagungsjahre, die am oder 

nach dem 1. Jänner beginnen, der dem Zeitpunkt unmittelbar folgt, in dem das 
Protokoll in Kraft tritt. 

 
3. Ungeachtet des Absatzes 2 lit. a und b finden die aufgrund der Artikel XII und XIV durchgeführten 
Änderungen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Protokolls ohne Rücksicht darauf Anwendung, 
welcher Besteuerungszeitraum von der Angelegenheit betroffen ist. 
 
 

 

Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig Bevollmächtigten dieses Protokoll unterzeichnet. 
 
 
 
Geschehen zu ***, am ***, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher und englischer Sprache, 
wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Zweifel ist der englische Text maßgeblich. 
 
 
 
Für die Republik Österreich     Für Neuseeland 


